
Richtlinie 
 

über die Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gladbeck 
 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 26.05.2011 folgende Richtlinie 
für die Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gladbeck anlässlich von Ehe- 
und Altersjubiläen beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Bürgermeister der Stadt Gladbeck spricht Gladbecker Bürgerinnen und Bürgern 
aus Anlass folgender Ehe- und Altersjubiläen Glückwünsche aus: 
 
a) Ehejubiläen 
 - bei Goldener Hochzeit (50 Jahre) 
 - bei Diamantener Hochzeit (60 Jahre) 
 - bei Eiserner Hochzeit (65 Jahre) 
 - bei Kupferner Hochzeit (70 Jahre) 
 - bei Gnadenhochzeit (75 Jahre) 
 
b) Altersjubiläen 
 - bei Vollendung des 90. und jedes weiteren Lebensjahres. 
 

§ 2 
 

Die in § 1 der Richtlinie genannten Jubilarinnen und Jubilare erhalten ein durch den 
Bürgermeister unterzeichnetes Glückwunschschreiben. 
 

§ 3 
 

Diese Richtlinien treten am 01. Juli 2011 in Kraft. 
 
 
Gladbeck, den 06.06.2011 
 
 
 
 
- Ulrich Roland - 
Bürgermeister 
 
 


